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Sekundarbereich 

1.	� Der Unterricht in den Sekundarbereichen I und II der Jahr-
gangsstufen 5 bis 12 erfolgt ab dem Schuljahr 2025/2026 in 
allen Fächern nach dem Rahmenplan Sprachbildung in einer 
überarbeiteten Fassung, die um das Kapitel „Fächer der Be-
ruflichen Bildung“ ergänzt wurde.

2.	� Der unter Nummer 1 genannte Rahmenplan steht zum Down-
load bereit unter:

 
	� https://www.bildung-mv.de/unterricht/rahmenplaene/ 

rahmenplaene-fuer-die-allgemein-bildenden-faecher/ 

3.	� Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1.  September  2025 in 
Kraft.

I. Amtlicher Teil

Rahmenplan
für die Sekundarbereiche I und II

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern

Vom 29. August 2025
 
Zur weiteren Gestaltung von Unterricht und Erziehung an den allgemein bildenden und beruflichen Schulen wird nach § 9 des Schul-
gesetzes in der Fassung von 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 
24. März 2025 (GVOBl. M-V S. 138, 183) geändert worden ist, folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

Schwerin, den 29. August 2025

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg
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Herausgeber und Verleger: Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin,  
E-Mail: poststelle@bm.mv-regierung.de Technische Herstellung und Vertrieb: Produktionsbüro TINUS, Großer Moor 34, 19055 Schwerin,  
Fernruf (03 85) 59 38 28 00, E-Mail: info@tinus-medien.de Bezugsbedingungen: Fortlaufender Bezug und Einzelverkauf nur beim Hersteller. Abbe-
stellungen müssen bis spätestens 30. 4. bzw. 31. 10. jeden Jahres dort vorliegen. Bezugspreis: Halbjährlich 15,00 EUR zuzüglich Versandkosten. 
Einzelbezug: Einzelne Ausgaben je angefangene 16 Seiten 1,25 EUR zuzüglich Versandkosten. Lieferung gegen Rechnung. Preis dieser Ausgabe: 
1,25 EUR zuzüglich Versandkosten Produktionsbüro TINUS. Die Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.




